
Werkstatt Schule
Zukunft gestalten e. V.
Ensisheimerstr. 2a
79110 Freiburg
T. 0761 / 88 66 75 99
E. zukunft-gestalten@posteo.de

Werkstatt Schule VAB „Mädchen gestalten“
Ensisheimerstr. 2a, 79110 Freiburg

Praktikumsvertrag
für ein Praktikum im Rahmen des VAB (Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf) „Mädchen gestalten“.
Zwischen Firma / Betrieb und der Schülerin des VAB

werden folgende Vereinbarungen getroffen:

Die Schülerin wird vom   bis voraussichtlich    als 

Praktikantin zum Erwerb von Erfahrungen und Kenntnissen im Arbeits- und Berufsbereich

         eingesetzt.

Die Schülerin des VAB ist über die Werkstatt Schule versichert. 

Dem Betrieb entstehen keine Kosten.

Firma / Betrieb 

Straße 

Postleitzahl / Ort

Telefon

AnsprechpartnerIn 

E-Mail

Schülerin Name / Vorname

Straße 

Postleitzahl / Ort 

Telefon

Ansprechpartnerin in der Werkstatt Schule

E-Mail

Registergericht Freiburg
gemeinnütziger Verein, VR 701482
St. Nr. 06470/20644

Vereinsvorstand:
Verena Balschus
Ulrike Schorn
Nicole Thoma

Sparkasse Nördlicher Breisgau
IBAN: DE11 6805 0101 0013 6133 12
BIC: FRSPDE66XXX

0761 / 88 66 75 99

Nicole Thoma

zukunft-gestalten@posteo.de



Registergericht Freiburg
gemeinnütziger Verein, VR 701482
St. Nr. 06470/20644

Vereinsvorstand:
Verena Balschus
Ulrike Schorn
Nicole Thoma

Sparkasse Nördlicher Breisgau
IBAN: DE11 6805 0101 0013 6133 12
BIC: FRSPDE66XXX

Pflichten des Betriebes

1. Der Betrieb bietet der Praktikantin die Möglichkeit, das Praktikum im 
Betrieb abzuleisten.

2. Das Praktikum hat folgenden vereinbarten zeitlichen Umfang: 
 

3. Über Fehltage oder beim Auftreten von Problemen, unterrichtet der Betrieb die Werkstatt 
Schule.

4. Der Betrieb führt eine Anwesenheitsliste.
5. Der Betrieb füllt zum Ende des Praktikums den beigelegten Beurteilungsbogen aus.

Pflichten der Praktikantin

1. Die Praktikantin leistet das angebotenen Praktikum im Betrieb ab.
2. Die Betriebsordnung, sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten;  

die betrieblichen Gegenstände sind pfleglich und sorgfältig zu behandeln.
3. Die vereinbarten Praktikumszeiten sind einzuhalten. Die Praktikantin hat den Betrieb während 

des Betriebspraktikums im Fall des Fernbleibens unverzüglich zu unterrichten und im Fall der 
Arbeitsunfähigkeit deren voraussichtliche Dauer mitzuteilen. Eine ärztliche Bescheinigung ist 
vorzulegen.

4. Die Praktikantin richtet sich nach den Arbeitszeiten des Betriebes.
5. Die Praktikantin wird die Anweisungen befolgen, die ihr vom Betrieb erteilt werden.
6. Die Regeln der Schweigepflicht sind einzuhalten.

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift der PraktikumanleiterIn

Unterschrift der Praktikantin

Schulstempel / Unterschrift der AnsprechpartnerIn


